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sich seit der Ottonenzeit aus drei konstitutiven Elementen zusammen: 
der mit dem Königschutz verbundenen Immunität, dem freien Wahl-
recht und der Reichsunmittelbarkeit, nicht aber der freien Vogtwahl43. 
Letztere Ausnahme sei ausdrücklich und vorwegnehmend erwähnt, 
weil die Handlungsweisen der Klostervögte für Weißenburg sich als 
konfliktreich herausstellen sollten. 

Die Abtei erfüllte mithin die libertas-Kriterien und konnte ihren 
reichsunmittelbaren Status durch die Garantien der höchsten weltli-
chen Autorität absichern. Im Jahr 957 restituierte Otto I. die wie auch 
immer verschüttete Immunität und das Wahlrecht der Mönche, und 
zwar aus Eifer für den heiligen Dienst an Gott. Das ist urkundlich 
zwar nicht nachweisbar, doch durch die Continuatio Reginonis kräftig 
bezeugt44. Dieser wohl von Abt Adalbert von Weißenburg verfassten 
Quelle45 ist im gleichen Zusammenhang zu entnehmen, dass Abt 
Geilo (vir venerabilis) 957 sein Amt antrat, vom König eingesetzt 
und nicht gewählt wurde. Damit begann ein neues Kapitel in der Ent-
wicklungsgeschichte Weißenburgs. Die Mönchsgemeinschaft konnte 
sich als vornehme Reichsabtei dank königlicher Unterstützung im 
ottonischen Herrschaftsgefüge von neuem bestärkt sehen in einer sich 
regenerierenden Klosterlandschaft. Das ottonische Kaisertum erhielt 
dadurch gleichzeitig eine Machtbasis, die seine Stellung im Unterelsass 
festigte46.

Weitere Rechtsakte zementierten den neu- oder wiedergewonnenen 
Rechtsstatus Weißenburgs. Als reichsunmittelbar wird die Abtei in 
der Urkunde Ottos  I. von 968 ausgewiesen (abbatia quadam Vuiz­
zenburg vocata nostro iuri propria)47. Der Herrscher hatte schon drei 
Jahre zuvor den früheren Rang des Klosters förmlich wiederhergestellt 
(monasterium, quod nos […] in suam, ut ab antiquis fuit, dignitatem 
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